
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Caixabank SA 

Beklagte: José Labella Crespo, Rosario Márquez Rodríguez, Rafael 
Gallardo Salvat, Manuela Márquez Rodríguez 

Vorlagefragen 

1. Muss ein nationales Gericht, das eine missbräuchliche Klausel 
über Verzugszinsen in einem Hypothekendarlehen feststellt, 
nach der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 
1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträ
gen ( 1 ), insbesondere Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie, zur Ge
währleistung des Schutzes der Verbraucher und Benutzer im 
Einklang mit dem Äquivalenzgrundsatz und dem Effektivi
tätsgrundsatz die Klausel für nichtig und unverbindlich er
klären oder muss es vielmehr die Zinsklausel abmildern und 
dem Vollstreckungsgläubiger oder Darlehensgeber aufgeben, 
die Zinsen neu zu berechnen? 

2. Stellt die Zweite Übergangsbestimmung des Gesetzes 1/2013 
vom 14. Mai 2013 zumindest eine klare Beschränkung des 
Schutzes der Interessen der Verbraucher dar, wenn sie das 
Gericht implizit dazu verpflichtet, eine missbräuchliche Klau
sel über Verzugszinsen durch Neuberechnung der vereinbar
ten Zinsen bei Aufrechterhaltung der missbräuchlichen Klau
sel abzumildern, statt sie für nichtig und für unverbindlich 
für den Verbraucher zu erklären? 

3. Verstößt die Zweite Übergangsbestimmung des Gesetzes 
1/2013 vom 14. Mai 2013 gegen die Richtlinie 93/13/EWG 
des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen, insbesondere Art. 6 Abs. 
1 der Richtlinie, da sie die Anwendung des Äquivalenz
grundsatzes und des Effektivitätsgrundsatzes auf dem Gebiet 
des Verbraucherschutzes verhindert und die Sanktion der 
Nichtigerklärung und der Feststellung der Unverbindlichkeit 
missbräuchlicher Klauseln über Verzugszinsen in vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes 1/2013 vom 14. Mai 2013 ver
einbarten Hypothekendarlehen ausschließt? 

( 1 ) ABl. L 95, S. 29. 

Vorabentscheidungsersuchen des Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Nr. 2 de Marchena (Spanien), 
eingereicht am 10. September 2013 — Caixabank 

SA/Antonio Galán Rodríguez 

(Rechtssache C-486/13) 

(2013/C 352/10) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nr. 2 de Marchena 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Caixabank SA 

Beklagter: Antonio Galán Rodríguez 

Vorlagefragen 

1. Muss ein nationales Gericht, das eine missbräuchliche Klausel 
über Verzugszinsen in einem Hypothekendarlehen feststellt, 
nach der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 
1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträ
gen ( 1 ), insbesondere Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie, zur Ge
währleistung des Schutzes der Verbraucher und Benutzer im 
Einklang mit dem Äquivalenzgrundsatz und dem Effektivi
tätsgrundsatz die Klausel für nichtig und unverbindlich er
klären oder muss es vielmehr die Zinsklausel abmildern und 
dem Vollstreckungsgläubiger oder Darlehensgeber aufgeben, 
die Zinsen neu zu berechnen? 

2. Stellt die Zweite Übergangsbestimmung des Gesetzes 1/2013 
vom 14. Mai 2013 zumindest eine klare Beschränkung des 
Schutzes der Interessen der Verbraucher dar, wenn sie das 
Gericht implizit dazu verpflichtet, eine missbräuchliche Klau
sel über Verzugszinsen durch Neuberechnung der vereinbar
ten Zinsen bei Aufrechterhaltung der missbräuchlichen Klau
sel abzumildern, statt sie für nichtig und für unverbindlich 
für den Verbraucher zu erklären? 

3. Verstößt die Zweite Übergangsbestimmung des Gesetzes 
1/2013 vom 14. Mai 2013 gegen die Richtlinie 93/13/EWG 
des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen, insbesondere Art. 6 Abs. 
1 der Richtlinie, da sie die Anwendung des Äquivalenz
grundsatzes und des Effektivitätsgrundsatzes auf dem Gebiet 
des Verbraucherschutzes verhindert und die Sanktion der 
Nichtigerklärung und der Feststellung der Unverbindlichkeit 
missbräuchlicher Klauseln über Verzugszinsen in vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes 1/2013 vom 14. Mai 2013 ver
einbarten Hypothekendarlehen ausschließt? 

( 1 ) ABl. L 95, S. 29. 

Vorabentscheidungsersuchen des Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Nr. 2 de Marchena (Spanien), 
eingereicht am 10. September 2013 — Caixabank 

SA/Alberto Galán Luna, Domingo Galán Luna 

(Rechtssache C-487/13) 

(2013/C 352/11) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nr. 2 de Marchena
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